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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §47 Abs2

Rechtssatz

Es besteht zu dem Begri  des Dienstverhältnisses im Sinne des § 47 Abs. 2 EstG 1988 nach der Rechtsprechung des

VwGH keine - von der Behörde allenfalls zu widerlegende - Vermutung der Richtigkeit des vertraglich Vereinbarten.
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